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Satzung für den Moritz-Ziller-Preis für Stadtgestaltung der Stadt Radebeul

§1Anlass

(1) Die Große Kreisstadt Radebeul verleiht
in der Regel alle drei Jahre im Rahmen
eines Ideenwettstreits den Moritz-Ziller-
Preis,umStudentenundAbsolventender
Architektur, Landschaftsarchitektur und
Stadtplanung Anreiz und Gelegenheit zu
geben,zurLösungvonProblemendieser
Disziplinen beizutragen und fortschritt-
liche Gedanken auf diesen Gebieten ver-
breitenzuhelfen.

(2) Der Preis erhält seinen Namen zum Ge-

denken an die Baumeisterfamilie Zil-
ler, die im 19. Jahrhundert wesentlichen
Einfluss auf die Entwicklung der Städ-

tebau- und Gartenkultur auf dem Gebiet
des heutigen Radebeuls ausübte. Moritz
Ziller war zudem Mitbegründer und von
1880bis1892VorsitzenderdesVerschö-

nerungsvereinsfürdieLößnitz.Ererwarb
sich sowohl als erfolgreicher Unterneh-

mer wie im Ehrenamt große Verdienste
um die Entwicklung der Lößnitzgemein-

den.

§2Verfahren

(1) Der Moritz-Ziller-Preis wird für hervorra-

gende planerische oder künstlerische
Konzepte und Strategien aufgrund einer
Radebeuler Aufgabenstellung aus den
Bereichen Architektur, Landschaftsarchi-
tektur und Stadtplanung verliehen. Die
Wettbewerbsaufgabe soll nach Möglich-

keit Ansatzpunkte für alle drei Diszipli-
nenbietenundimIdealfallinterdisziplinär
bearbeitet werden. Mit der Aufgabenstel-
lungistinderRegelkeinekonkreteReali-
sierungsabsichtverbunden.

(2) Die Preisträger werden durch ein eigen-

ständiges Wettbewerbsverfahren ermit-
telt, das öffentlich ausgeschrieben wird.

(3)Der Preis besteht aus einer Verleihungs-

urkunde, einer Preisskulptur und einem
Geldbetragvon2.500Euro.Erwirdgrund-

sätzlich ungeteilt verliehen. Ausnahmen
entscheidetdieFachjury.

(4) Ergibt das Preisverfahren nach Ansicht
der Fachjury keine hervorragende Leis-

tung,sowirdkeineWürdigungverliehen.

§3Teilnehmer

(1) Teilnehmen können Einzelpersonen und
Arbeitsgemeinschaften von Studenten
und Absolventen. Bei Absolventen darf
der fürdieTeilnahmequalifizierendeStu-

dienabschluss bei Einreichung der Unter-
lagen maximal zwei Jahre zurückliegen.
Mitwirkende an der Ausschreibung und
Mitglieder des Fachkuratoriums sowie
derFachjurysindausgeschlossen.

(2) Jeder der Preisbewerber wird in jedem
Preisverfahren nur mit einer Arbeit be-

rücksichtigt.  

§4Fachkuratorium

(1) Zur Vorbereitung aller wesentlichen An-

gelegenheiten im Hinblick auf die Preis-

aufgabenstellung und die Zusammen-

setzung der Fachjury wird durch den
Oberbürgermeister ein ehrenamtlich täti-
ges Fachkuratorium gebildet. Dieses be-

stehtausmindestensachtPersonen.Ihm
gehörennebendemErstenBürgermeister
und Beigeordneten für Stadtentwicklung
undBauan:

 –1VertreterderTechnischenUniversität
Dresden,

 –1VertreterderHochschulefürTechnik
undWirtschaftDresden,

 –1VertreterderDeutschenAkademiefür
StädtebauundLandesplanung,

 –1 Vertreter der Architektenkammer
Sachsen,

 –1Vertreterdesvereinsfürdenkmalpfle-

geundneuesbauenradebeule.v.,
 –1 Vertreter des Stadtentwicklungsaus-

schussesdesStadtratesRadebeul,
 –1 Vertreter der Stadtverwaltung Rade-

beul.

 DasFachkuratoriumwähltfürfünfJahre
einenVorsitzendenausseinerMitte.Das
Fachkuratorium kann Preisrichter, frühe-

rePreisträgerundFachleuteaufbesonde-

renGebietenindasFachkuratoriumkoop-

tieren. 

(2) Das Fachkuratorium wird durch den Vor-
sitzendeneinberufen.ZweiMitgliederdes
Fachkuratoriumskönnenverlangen,dass
diesesunverzüglicheinzuberufenist.

(3) Das Fachkuratorium soll nach Bedarf, je-

dochmindestenseinmalimKalenderjahr
einberufenwerden.

(4) Die Einberufung des Fachkuratoriums er-
folgt schriftlich mit einer Frist von min-

destens zwei Wochen unter Angabe von
OrtundZeit,MitteilungderTagesordnung
und Übersendung von erforderlichen Un-

terlagen. 

§5Durchführung

(1) Der Oberbürgermeister bestimmt im Be-

nehmenmitdemFachkuratoriumdiekon-

krete Preisaufgabe 

(2) Der Erste Bürgermeister und Beigeordne-

te für Stadtentwicklung und Bau veran-

lasstaufdieserGrundlagedieAuslobung
undernenntdiePreisrichter.

(3) InderAusschreibungistdaraufhinzuwei-
sen, dass die Teilnehmer sich verpflich-

ten, der Stadt Radebeul das Veröffentli-

chungsrecht an ihrer Arbeit unentgeltlich 

zuübertragen.
(4) Die Vorbereitung und Abwicklung des

Preisverfahrens wird durch den Ge-

schäftsbereich Stadtentwicklung und
Bau (Stadtentwicklungsamt) der Großen
Kreisstadt Radebeul durchgeführt. Ihm
obliegtauchdieGeschäftsführung.

§6Fachjury

(1) Über die Zuerkennung des Moritz-Ziller-
Preises entscheidet eine aus drei oder
fünf Preisrichtern bestehende Fachjury
mitdergleichenQualifikationwiedieder
Teilnehmer. Diese entscheidet bei gleich-

zeitigerAnwesenheitihrerMitgliederund
mitStimmenmehrheit.

 Über die Preisgerichtssitzung ist ein Pro-

tokoll zu führen, dass die Entscheidung
der Fachjury, nicht jedoch das Stimmen-

verhältniserkennen lässtunddasvonal-
lenPreisrichternunddemProtokollführer
unterschriebenwird.

(2) DieFachjury istberechtigt,Persönlichkei-
tenderanderAuslobungbeteiligtenInsti-
tutionensowiesonstigeSachverständige
als ehrenamtliche Berater oder Beobach-

ter zuzulassen, soweit es sich nicht um
TeilnehmerdesaktuellenPreisverfahrens
handelt.

§7Preisverleihung

(1) Der Oberbürgermeister und/oder der Ers-

te Bürgermeister und Beigeordnete für
Stadtentwicklung und Bau verkünden
möglichst im Beisein der Preisrichter in
einer öffentlicher Veranstaltung die Ent-
scheidung der Fachjury und händigen
dem Preisträger die Verleihungsurkunde
unddiePreisskulpturaus.

(2) Die Preisverleihung wird im Radebeuler
Amtsblatt bekannt gemacht. Das Ergeb-

nis des Preisverfahrens wird durch eine
Ausstellung und eine umfassende Doku-

mentation in Form einer Broschüre der
Öffentlichkeitvorgestellt.

§8Schlussbestimmung

(1) DieseSatzungtrittamTagnachihrerVer-
öffentlichungimRadebeulerAmtsblattin
Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung für den Moritz-
Ziller-Preis für Stadtgestaltung der Stadt Ra-

debeulvom17.06.2009außerKraft.

Radebeul,14.07.2022
Wendsche,  

Oberbürgermeister


